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Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?



Zu Invest
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Länder






Länder







Wählen Sie einen Zielmarkt aus
	Karte öffnen







Kontinente
	Afrika
	Amerika
	Asien
	Australien
	Europa






Land suchen



Suche
























	

Branchen






Branchen







Wählen Sie eine Branche aus
	Übersicht Branchen
	Branchenchecks
	Branche kompakt







	

Agrar und Nahrungsmittel






Agrar und Nahrungsmittel





	Agrarwirtschaft
	Nahrungsmittelindustrie
	Übersicht "Agrar- und Nahrungsmittelindustrie"









	

Bau und Bergbau






Bau und Bergbau





	Bau
	Bergbau
	Übersicht "Bau und Bergbau"









	

Chemie und neue Materialien






Chemie und neue Materialien





	Chemikalien
	Neue Materialien
	Übersicht "Chemie und neue Materialien"









	

Energie und Umwelt






Energie und Umwelt





	Energie
	Umwelttechnik
	Übersicht "Energie und Umwelt"









	

Maschinenbau und Metallindustrie






Maschinenbau und Metallindustrie





	Maschinen- und Anlagenbau
	Metallindustrie
	Übersicht "Maschinenbau und Metallindustrie"









	

Mobilität






Mobilität





	Automobil
	Luft-, Schiffs-, und Schienenverkehr
	Transport und Logistik
	Übersicht "Mobilität"









	

Gesundheitswirtschaft






Gesundheitswirtschaft





	Arzneimittel
	Digitale Gesundheitswirtschaft
	Medizinische Biotechnologie
	Medizintechnik
	Übersicht "Gesundheitswirtschaft"









	

Digitalwirtschaft






Digitalwirtschaft





	Elektronik und Elektrotechnik
	IKT & Software
	Digitalisierung
	Übersicht "Digitalwirtschaft"









	

Dienstleistungen und Konsumgüter






Dienstleistungen und Konsumgüter





	Dienstleistungen
	Konsumgüter
	Übersicht "Dienstleistungen und Konsumgüter"
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Themen-Specials







Die weltweit wichtigsten Themen für deutsche Unternehmen
	Alle Themen-Specials







	Wiederaufbau Wirtschaft Ukraine
	Dekarbonisierung der Wirtschaft
	Diversifizierung der Außenwirtschaft
	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
	Globale Konnektivität
	Beyond Brexit
	Global Gateway
	Start-Ups













	

Unser Service






Unser Service







Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, neue Märkte zu erschließen.
	Übersicht







	Unser Onlineangebot
	Broschüren
	Expertensuche
	My GTAI
	Newsletter
	Events und Webinare
	Podcast WELTMARKT
	Unsere Partner
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Durchsuchen Sie unser Angebot mit der Expertensuche



















 




















	
 
 
	
Vereinigtes Königreich

	
Kennzeichnungsvorschriften für Lebensmittel









 Zollbericht

 Vereinigtes Königreich
 Kennzeichnungsvorschriften
 


Kennzeichnungsvorschriften für Lebensmittel




Bei Lebensmitteln müssen bestimmte Kennzeichnungspflichten eingehalten werden.
 

04.09.2023 
 Von Stefanie Eich
|
Bonn

 


Dieser Inhalt gehört zu
	
Einfuhrbestimmungen 




Die Lebensmittelkennzeichnung basiert auf den EU-Vorschriften, die in britisches Recht überführt wurden. 
Verpflichtende Angaben
Bei verpackten Lebensmitteln sind folgende Angaben verpflichtend:
	Name des Lebensmittels
	Mengenangabe
	Zutatenliste
	Nettogewicht
	Mindesthaltbarkeitsdatum
	Name und Kontaktdaten des Herstellers oder Verkäufers (food business operator (FBO))
	Alkoholgehalt bei Getränken, die mehr als 1,2 Prozent Alkohol enthalten
	Allergene

Des weiteren sind bestimmte Inhaltsstoffe zu deklarieren: 
	Süßstoffe oder Zucker
	Aspartam und Farbstoffe
	Lakritze
	Koffein
	Polyole

Eine Nährwertkennzeichnung ist insbesondere dann verpflichtend, wenn gesundheitsbezogene Angaben (sogenannte health claims) gemacht werden. 
Eine Herkunftskennzeichnung ist nur für bestimmte Lebensmittel vorgeschrieben. Sie ist außerdem Pflicht, wenn die Verpackung eine bestimmte Herkunft suggeriert und der Verbraucher damit in die Irre geführt werden könnte.
Übergangsfristen nach dem Brexit
Bei der Angabe der Kontaktdaten gilt eine Übergangsfrist bis 31. Dezember 2023. Bis zu diesem Datum darf ein Produkt auf dem britischen Markt vertrieben werden, solange auf der Verpackung eine Adresse innerhalb der Europäischen Union (EU) angegeben ist. Ab 1. Januar 2024 sind britische Kontaktdaten vorgeschrieben. Hat das Lebensmittelunternehmen keinen Sitz im Vereinigten Königreich, ist die Adresse des britischen Importeurs anzugeben.
Details und weitere Vorschriften fassen der Leitfaden zur Lebensmittelkennzeichnung und die Übersicht über einzelne Produktkategorien zusammen.


Dieser Inhalt gehört zu 



Einfuhrbestimmungen 




	Vereinigtes Königreich
	Kennzeichnungsvorschriften
	Zoll





 



GTAI-ID



BER20210419639652







Kontakt 





Stefanie Eich


Zollexpertin


 +49 228 24 993 344
 

 Ihre Frage an uns
 








Verwandte Inhalte




Dies könnte Sie auch interessieren: 

 Katar -
Zoll und Einfuhr kompakt - Katar
 Katar -
Kennzeichnung von Waren
 Welt -
Umweltschutz nimmt auf der MC13 eine wichtige Rolle ein
 Saudi-Arabien -
Zoll und Einfuhr kompakt - Saudi-Arabien
 Saudi-Arabien -
Kennzeichnungsvorschriften
 

 Weitere verwandte Inhalte anzeigen




 







Kontakt 





Stefanie Eich


Zollexpertin


 +49 228 24 993 344
 

 Ihre Frage an uns
 



















	
 
 
	
 
 

	
	
 
 	
 
	
 
	
 
	
 









Zur Sammelmappe hinzufügen







My GTAI Login 







 



Kontakt
...


nach oben
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
 





E-Mail 


Passwort vergessen? 







Passwort














Neuen Account erstellen






Anmelden
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